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Sicherheitsdatenblatt 
gemäß EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) 

11.10.2012 

  1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens 

- Angaben zum Produkt 
- Handelsname: Thermoplastische Masse für den Zahnarzt = TPM 

- Artikelnummer: 10 000 
- Hersteller/Lieferant: 
   Dr. Keddo GmbH, Innungstr. 45, D-50354 Hürth 
- Notfallauskunft: 
  Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz 
  Tel. 0 61 31 / 19 240 
- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit 

 

  2 Mögliche Gefahren 

Einstufung des Stoffes oder Gemischs 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
-; - 
Richtlinie 67/548/EWG: 
-; - 
 
Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Gefahrenpiktogramme: - 
Signalwort: - 
H-Sätze: - 
P-Sätze: - 
 
Kennzeichnung nach Richtlinie 67/548/EWG 
Gefahrensymbole: - 
R-Sätze:  - 
S-Sätze: 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
  7 Behälter dicht geschlossen halten. 
  13 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
  20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 
  24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
  26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
   konsultieren. 
 
Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Siehe anliegende 
Sicherheitsdatenblätter und/oder Gebrauchsanweisung. 

 

  3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

Chemische Charakterisierung 
Gemisch mit unter anderen mit folgenden Bestandteilen und Farbstoffen. 
Zusammensetzung des Stoffes oder Gemischs 
CAS-Nr. EG-Nr.  Bezeichnung,   Gew-%  Einstufung 
-  -  Maleinatharz des 50 - 25  -; - 
    mod. Kolophonium   -; - 
 
14807-96-6 238-877-9 Talk   50 - 25  -; - 
         -; - 
 
57-11-4  200-313-4 Stearinsäure  25 - 10  -; - 
         -; - 
 
8002-53-7 232-313-5 Montanwachs  < 10  -; - 
         -; - 
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(Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Kapitel 16 zu entnehmen) 
Zusätzliche Hinweise keine 

 

  4 Erste-Hilfe-Maßnahmen 

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
- nach Einatmen: 
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit 
nichts durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. 
- nach Hautkontakt: 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen 
mit viel Wasser und Seife. 
Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden. 
- nach Augenkontakt: 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ärztlichen Rat einholen. 
- nach Verschlucken: Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei 
Bewusstsein ist). Sofort Arzt konsultieren. 
Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen.  

 

  5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

- Geeignete Löschmittel: 
alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel, (Wasser) 
- Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH): Scharfer Wasserstrahl 
- Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende 
Gase: Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher 
Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen. 
- Besondere Schutzausrüstung: 
Atemschutzgerät bereit halten. 
- Weitere Angaben Geschlossene Behälter in der Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen. 
Löschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. 

 

  6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: 

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Den betroffenen Bereich belüften. Dämpfe nicht 
einatmen. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8. 
- Umweltschutzmaßnahmen: 
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) 
eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen 
Behältern sammeln (siehe Kapitel 13). Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchführen, keine 
Lösemittel benutzen-  

 

  7 Handhabung und Lagerung 

- Handhabung: 
- Hinweise zum sicheren Umgang: 
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleifstäuben vermeiden. Bei der 
Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Kapitel 8. Niemals 
Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter! 
Stets in Behältern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehälters entsprechen. 
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. 
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
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- Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Lagerung in Übereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behälter dicht geschlossen 
halten. Niemals Behälter mit Druck leeren - kein Druckbehälter! Rauchen verboten. Unbefugten 
Personen ist der Zutritt untersagt. Behälter sorgfältig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches 
Auslaufen zu verhindern. Böden müssen den ''Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren 
infolge elektrostatischer Aufladungen (BGR 132)'' entsprechen.  
- Zusammenlagerungshinweise: 
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten. 
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
In gut belüfteten und trockenen Räumen zwischen 15 °C und 30 °C lagern. Behälter dicht 
geschlossen halten. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behälter 
sorgfältig verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. 

 

  8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen Für gute Belüftung sorgen. Dies 
kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. 
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: NB 
Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung gültigen TRGS 900 oder der VCI-
Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle entnommen. 
TWA (EC): Arbeitsplatzgrenzwert 
STEL (EC): Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert 
Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz: 
Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
- Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
- Persönliche Schutzausrüstung: 
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. 
- Atemschutz: Liegt die Lösemittelkonzentration über den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein für 
diesen Zweck geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerät getragen werden. Die Tragezeit-
begrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutz-
geräten (BGR 190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgeräte mit CE-Kennzeichen inklusive 
vierstelliger Prüfnummer verwenden. 
- Handschutz: 
Für längeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR 
(Nitrilkautschuk). 
Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, 
Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuh-
materials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer der Hautexposition. Empfohlene Handschuh-
fabrikate: DIN EN 374 
Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen. Nach einem Kontakt 
sollten diese keinesfalls angewendet werden. 
- Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
- Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet: 
Fluorkautschuk (Viton) Nitrilkautschuk 
- Augenschutz: Bei Spritzgefahr dicht schließende Schutzbrille tragen. 
- Körperschutz: 
Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthesefaser. 
Nach Kontakt Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes 
Reinigungsmittel benutzen. Keine organischen Lösemittel verwenden. 
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  9 Physikalische und chemische Eigenschaften 

- Allgemeine Angaben 
Form: Pulver 
Farbe: blau 
Geruch: charakteristisch 
- Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: ab 90°C 
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt NB 
- Flammpunkt: nicht anwendbar 
- Zündtemperatur: NB 
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
- Explosionsgrenzen: NB 
- Dampfdruck bei 20°C: NB 
- Dichte bei 15°C: 0,65 g/cm³ 
- Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar 
- pH-Wert: nicht anwendbar 
- Viskosität: kinematisch bei 40°C: NB 

 

  10 Stabilität und Reaktivität 

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Bei Anwendung der empfohlenen 
Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen über sachgemäße 
Lagerung: siehe Kapitel 7.  
- Zu vermeidende Stoffe: Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte 
entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide 
- Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

 

  11 Toxikologische Angaben 

- Akute Toxizität: Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem 
derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und 
EU-Bestimmungen. 
- Primäre Reizwirkung: 
- an der Haut: 
Häufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen führen. 
- am Auge: Reizung der Augen und Bindehautentzündung 
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften: 
Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für die CMR Kategorien 1 oder 2. 

 

  12 Umweltspezifische Angaben 

- Ökotoxische Wirkungen: 
- Bemerkung: NB 
- Weitere ökologische Hinweise: NB 
- Allgemeine Hinweise: 
Negative ökologische Wirkungen sind nach heutigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften 
Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB. 
Die Zubereitung wurde anhand der konventionellen Methode der Zubereitungsrichtlinie 
(1999/45/EG) bewertet und nicht als umweltgefährlich eingestuft. 
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  13 Hinweise zur Entsorgung 

- Produkt: 
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf 
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere 
Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale 
Behörde zu Rate ziehen. 
- Empfehlung: 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in 
gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung gemäß EG-Richtlinien 75/442/EWG und 
91/689/EWG über Abfälle und über gefährliche Abfälle in den jeweils aktuellen Fassungen. 
- Abfallschlüsselnummer: 
160306 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 160305 fallen 
- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
- Empfehlung: 
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 
werden. Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind Sonderabfall. 

  14 Transportvorschriften 

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): 
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: - 
- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: 
- Marine pollutant:  
Diese Zubereitung ist nach den internationalen Transportvorschriften (ADR/RID, IMDG, 
ICAO/IATA) nicht als gefährlich eingestuft. 
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen 

 

  15 Angaben zu Rechtsvorschriften 

- Nationale Vorschriften: 
- Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen nach der 
Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) für werdende oder stillende Mütter beachten. 
Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten. 
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): nicht anwendbar 
- Technische Anleitung Luft: 
Klasse Anteil in % 
- Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS): schwach 
wassergefährdend. 

 

  16 Sonstige Angaben: 

Gefahrenhinweise unter Kapitel 3 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
- 
 
Richtlinie 67/548/EWG 
- 
 
Weitere Informationen: 
Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand 
sowie nationalen und EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem 
anderen, als dem in Kapitel 1 genannten  
Verwendungszweck zugeführt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen 
zu erfüllen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die 
Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar. NB =nicht bestimmt 
Anhang 
Es sind zur Zeit keine ausreichenden Daten / Informationen zu Expositionsszenarien verfügbar, 
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sodass eine Bewertung der Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, 
sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein 
vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit 
Ansprechpartner: Herr Dr. Keddo 

 


